
(Inoffizielle Übersetzung) 

Bekanntmachung des Board of Investment  

Nr. Sor. 2/2560 

Zusätzliche Änderungen der List der investitionsförderfähigen Aktivitäten  

gemäß BOI-Bekanntmachung Nr. 2/2557 

--------------------------- 
 Bezüglich der Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 2/2557 vom 3. 
Dezember 2557 über Maßnahmen und Kriterien der Investitionsförderung, hält es das Board 

of Investment gemäß Abschnitt 16 §2, Abschnitt 18 und 31 des Investment Promotion Act 

2520 für angemessen Folgendes anzukünden; 

 

1. In den Anhang der BOI-Bekanntmachung Nr .2/2557 vom 3 .Dezember 2014 

werden zusätzliche Inhalte bezüglich der Kategorien, Bedingungen und Anreize im 

Abschnitt 4,5 und 7 wie folgt hinzugefügt: 
 

Abschnitt 4 :Metallprodukte, Maschinen- und Transportausrüstungen 

 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

4.8.7.11 Starting Motoren oder 

Teile 

 

Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

4.8.7.12 Wechselstromgenerator 

oder Teile 

Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

4.8.7.13 Kipphebel Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

4.8.7.14 Wastegate-Antrieb Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

4.8.9.8 Bremstrommel Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

4.8.10.3 Blatt / Schraubenfeder Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

4.8.13.3 Auspuffkrümmer Das Projekt muss Formungs- und 

Montageverfahren beinhalten, die vom 

Board of Investment genehmigt sind 

A4 

 



 

 

Abschnitt 5: Elektro- und Elektronikindustrie 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

5.2.6 Herstellung von High-
Density Energiespeicher 

5.2.6.1 High-Density 

Batterien 

 

 

Produkte müssen Eigenschaft der 

spezifischen Energie aufweisen und 

Ladungskapazität haben, die vom 

Board of Investment genehmigt sind. 

 

 

A2 

5.2.6.2 Superkondensatoren Produkte müssen Eigenschaft der 

spezifischen Energie aufweisen und 

Ladungskapazität haben, die vom 

Board of Investment genehmigt sind. 

A2 

 

Abschnitt 7: Dienstleistungen und Öffentliche Einrichtungen 

 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

7.1.6 Digitale Infrastruktur 

7.1.6.1 Internationale High-
Speed Circuit-
Dienstleistungen 
(unterwasser) 

 

 

Vor dem Antrag auf 

Investitionsförderung muss eine 

Genehmigung für Internationale High-

Speed Circuit-Dienstleistungen vom 

„Office of The National Broadcasting 

and Telecommunications Commission“ 

beantragt werden  

 

 

A2 

 

2. Die Aktivitäten Nr. 4.2, 4.5.1, 4.7, 4.8.11.1, 4.8.16, 4,10, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.12, 6.7.1, 

7.9.1.1 und 7.20 werden aus der Liste der investitionsförderfähigen Aktivitäten im Anhang 

von der BOI-Bekanntmachung Nr. 2/2557 vom 3. Dezember 2014 aufgelöst und durch 

folgendes ersetzt: 
 

Abschnitt 4  : Metallprodukte, Maschinen- und Transportausrüstungen 

 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

4.2 Oberflächenüberzug, -
beschichtung oder -behandlung  

  

4.2.1 Oberflächenüberzug, -
beschichtung oder –
behandlung mit 

fortgeschrittenen 

Technologien 

 A4 



4.2.2 Oberflächenüberzug, -
beschichtung oder –
behandlung mit 

Basistechnologien 

 

 B1 

4.5.1 Herstellung von 

Automatisierungsmaschinen 

und/oder Automatisierungs-
ausrüstung mit 

ingenieurtechnischem Design 

  

4.5.1.1 Herstellung von 

Automatisierungsmaschinen 

und/oder Automatisierungs-
ausrüstung mit 

ingenieurtechnischem Design, 

Integration des 

Automatisierungssystems und 

Design des Artificial 

Intelligence zur Kontrolle der 

Systemoperation 

 A1 

4.5.1.2 Herstellung von Maschinen 

und/oder 

Automatisierungsgeräten mit 

ingenieurtechnischem Design 

und Design des Artificial 

Intelligence zur Kontrolle der 

Systemoperation 

 

 A2 

4.7 Herstellung von 

Kraftfahrzeugmotoren 

4.7.1 Herstellung von 

Automotoren  

 

1.Das Projekt muss 

Formungsverfahren bei mindestens 4 

von 5 der folgenden Motorenteile 

beinhalten: Zylinderkopf, 

Zylinderblock, Kurbelwelle, 

Nockenwelle und Pleuel. 
2.Im Fall von Montage von 

Fahrzeugmotoren. 

 

 

A3 

 

 

 

 

A4 

4.7.2 Herstellung von 

Motoradmotoren (exkl. 
Montage der Motoren) 

1. Das Projekt muss Formungsprozesse 

von folgenden Maschinenteilen 

beinhalten: Zylinderköpfe, 

Zylinderblöcke, Kurbelgehäuse, 

Kurbelwellen, Nockenwellen und 

Pleuel. 
1.1 Bei der Herstellung von 

Motoradmotoren für 

Motorräder mit 248cc bis 500cc 

Hubraum muss das Projekt 

Formungsprozesse für 

mindestens 4 von 6 der oben 

genannten Maschinenteile 

beinhalten. 

A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Bei der Herstellung von 

Motoradmotoren für 

Motorräder mit mehr als 500cc 

Hubraum muss das Projekt 

mindestens 2 von 6 der oben 
genannten Maschinenteile 

beinhalten. 
2. Im Fall von Montage von 

Motoradmotoren. 
 

 

 

 

 

 

 

A4 

4.8.11.1 Servolenkungspumpe 

/Motoren 

 

 

 

A4 

4.8.16 Lager für Fahrzeugen   

 
A4 

4.10 Herstellung von Zügen oder 

elektrischen Zügen oder 

Geräten oder Teilen (nur für 

Schienensysteme) 

  

4.10.1 Herstellung von Zügen oder 

elektrischen Zügen oder 

Geräten oder Teilen (nur für 

Schienensysteme) 

 A2 

4.10.2 Reparatur von Zügen oder 

elektrischen Zügen oder 

Geräten oder Teilen (nur für 

Schienensysteme) 

Es muss eine Überholungs- oder 

Reparaturprozess mit fortgeschrittenen 

Technologien beinhalten 

A3 

 

 

Abschnitt 5: Elektro- und Elektronikindustrie 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

5.1.1 Herstellung von elektrischen 

Produkten mit fortgeschrittenen 

Technologien 

1. Die elektrischen Produkte mit 

fortgeschrittener Technologie müssen 

Internetkonnektivität haben. (Internet 

der Dinge) 

2. Projekte müssen Embedded System 

oder Embedded Software für 

Multifunktionalität oder 

Komplexitätsreduzierung beinhalten 

 

5.1.1.1 Herstellung von elektrischen 

Produkten mit 

fortgeschrittener 

Technologie mit 

Produktdesignprozess 

 A2 

5.1.1.2 Herstellung von elektrischen 

Produkten mit 

fortgeschrittener 

Technologie ohne 

Produktdesignprozess 

 A3 



 

5.2.1 Herstellung von Wechselrichtern   

5.2.1.1 Herstellung von 

Wechselrichtern für 

industrielle Zwecke z.B. 
Wechselrichter, 

Verteiltransformator, 

Hauptstromkreis-
unterbrecher mit 

Produktdesignprozess 

 A3 

5.2.1.2 Herstellung von 

Wechselrichtern für 

industrielle Zwecke z.B. 
Wechselrichter, 

Verteiltransformator, 

Hauptstromkreisunterbrecher 

ohne Produktdesignprozess 

 

 A4 

5.4.12 Herstellung von flexiblen 

gedruckten Schaltungen 

und/oder Mehrschicht-
Leiterplatten und/oder Teilen 

5.4.12.1 Herstellung von flexiblen 

gedruckten Schaltungen 

und/oder Mehrschicht-
Leiterplatten und/oder Teilen 

mit Designprozess des 

Schaltkreises 

Herstellungsprozess muss vom Board 

genehmigt sein 

 

 

 

 

A2 

5.4.12.2 Herstellung von flexiblen 

gedruckten Schaltungen 

und/oder Mehrschicht-
Leiterplatten und/oder Teilen 

ohne Designprozess des 

Schaltkreises 

 A3 

 

Abschnitt 6: Chemie, Kunststoffe und Papier 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

6.7.1 Mehrschicht-
Kunststoffverpackungen 

Die Verpackungen müssen mehr als 

drei Schichten haben. Im Fall vom 

coextrudierten Verfahren müssen die 

Verpackungen mehr als drei Schichten 

haben 

A3 

 

 

Abschnitt 7: Dienstleistungen und Öffentliche Einrichtungen 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

7.9.1.1 Industriezone oder 

Industriegebiete 
1. Projekte in Bangkok und Samut 

Prakarn sind nicht förderungsfähig 

A3 



2. Die gesamte Fläche muss mindestens 

500 Rai groß sein.  

3. Die Fläche für die Fabriken muss 

mindestens 60 Prozent und nicht mehr 

als 75 Prozent der gesamten Fläche 

betragen (mit Ausnahme von 

Projekten mit einer Gesamtfläche von 

über 1.000 Rai). Die Fläche für die 

Fabriken von solchen Projekten muss 

vom Board of Investment genehmigt 

werden. 

4. Sonstigen Bedingungen: 

4.1 Hauptstraße  

- Wenn die Gesamtfläche über 

1.000 Rai ist,  muss die Straße 

vierspurig und mindestens 30 

Meter breit sein. Die 

Verkehrsfläche muss mindestens 

14 Meter breit sein. Die 

Verkehrsinseln und Bürgersteige 

müssen mindestens zwei Meter 

breit sein. Die Straßenseiten 

müssen ausreichend breit für 

einen Nothalt sein.  

- Wenn die Gesamtfläche über 500 

bis 1.000 Rai groß ist, muss die 

Straße zweispurig und mindestens 

20 Meter breit sein. Die 

Verkehrsfläche muss mindestens 7 

Meter breit sein. Die 

Verkehrsinseln und Bürgersteige 

müssen mindestens zwei Meter 

breit sein. Die Straßenränder 

müssen ausreichend breit für 

einen Nothalt sein. 

4.2 Die Nebenstraßen müssen 

mindestens 8,5 Meter breit sein 

und die Straßenränder müssen 

mindestens zwei Meter pro Seite 

breit sein. 

4.3 Die Abwasserbehandlungs-

methoden müssen für die 

unterschiedlichen Abwasserarten 

geeignet sein und den 

gesetzlichen Abwassernormen 



entsprechen. Das Projekt muss 

Abwassernachbehandlungsbecken 

haben. 

4.4 Das Abwasserableitungssystem 

muss vollständig vom 

Regenwasserableitungssystem 

getrennt sein. 

4.5 Das im Projekt verwendete 

System zur Sammlung und 

Beseitigung von Müll muss vom 

Board of Investment genehmigt 

sein. 

4.6 Fabriken, die in den 

Industriezonen liegen, müssen 

Zielindustrien und verbotene 

Industrien sein, welche im 

Environmental Impact 

Assessment Report vom Expert 

Review Committee des Office of 

Natural Resources and 

Environmental Policy and 

Planning (ONEP) vorgeschrieben 

sind. 

4.7 Die Industriezone muss über 

ausreichende 

Versorgungseinrichtungen, 

Strom, Wasser, Telefonservice 

und Post verfügen. 

4.8 Ca. 25 Prozent der Gesamtfläche, 

oder die Fläche, die vom Board of 

Investment genehmigt ist, muss 

für Versorgungseinrichtungen 

verwendet werden und muss 

innerhalb von zwei Jahren nach 

der Ausstellung des Zertifikats für 

Investitionsförderung entwickelt 

sein. 

 

7.20 Produktion von 

thailändischen Filmen 

1. Die Produktion thailändischer Filme 

beinhaltet die Produktion von Filmen, 

Dokumentationen oder 

Fernsehprogrammen. Die Produktion 

von Werbung ist allerdings 

ausgenommen. 

2. Folgende Einnahmen werden als 

Einnahmen des geförderten Projekts 

A3 

(Ohne 

Steuer-
befreiungs-

grenze) 



betrachtet: 

2.1 Einnahmen, die sowohl vom 

Verkauf von Urheberrechten als 

auch vom Verkauf von Filmen in 

sonstigen Formen, wie z.B. CD, 

Video CD, DVD usw., erfolgen 

2.2 Einnahme aus Kinovorstellungen 

oder von Filmdistributoren 

 

 

Gültig ab dem 1 .Juni 2017 

Bekannt gegeben am 5 .Juli 2017 

 

 

(General Prayut Chan-ocha) 

Vorsitzender des Board of Investment 
 


